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Siebter Abschnitt 
Die Verwaltung 

 
Artikel 91 

 
(1) Die Gemeinden haben das Recht, in eigener Verantwortung alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
zu regeln. 
 
(2) Weitere Träger der Selbstverwaltung sind die Gemeindeverbände. 
Das Land gewährleistet ihnen das Recht, ihre Angelegenheiten im 
Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung zu regeln. 
 
(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden können auf Grund eines 
Gesetzes staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen 
werden. 
 
(4) Bevor auf Grund eines Gesetzes allgemeine Fragen geregelt wer-
den, die die Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen, erhalten 
diese oder ihre Zusammenschlüsse grundsätzlich Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. 
 

Artikel 92 

 
(1) Das Gebiet von Gemeinden und Landkreisen kann aus Gründen des 
öffentlichen Wohls geändert werden.  
 
(2) Das Gemeindegebiet kann durch Vereinbarung der beteiligten Ge-
meinden mit staatlicher Genehmigung oder auf Grund  eines Gesetzes 
geändert werden. Die Auflösung von Gemeinden bedarf eines Geset-
zes. Vor einer Gebietsänderung oder einer Auflösung müssen die Be-
völkerung und die Gebietskörperschaften der unmittelbar betroffenen 
Gebiete gehört werden. 
 
(3) Das Gebiet von Landkreisen kann auf Grund eines Gesetzes geän-
dert werden. Die Auflösung von Landkreisen bedarf eines Gesetzes. Die 
betroffenen Gebietskörperschaften sind zu hören. 
 

Artikel 93 

 
(1) Das Land sorgt dafür, daß die kommunalen Träger der Selbstver-
waltung ihre Aufgaben erfüllen können. Führt die Übertragung staatli-
cher Aufgaben nach Artikel 91 Abs. 3 zu einer Mehrbelastung der Ge-
meinden und Gemeindeverbände, so ist ein angemessener finanzieller 
Ausgleich zu schaffen. 
 
(2) Die Gemeinden und Landkreise haben das Recht, eigene Steuern 
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und andere Abgaben nach Maßgabe der Gesetze zu er- 
heben. 
 
(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden unter Berücksichti-
gung der Aufgaben des Landes im Rahmen des Gemeindefinanzaus-
gleichs an dessen Steuereinnahmen beteiligt.  
 
 

Artikel 94 
 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstehen der Aufsicht des 
Landes. In Selbstverwaltungsangelegenheiten ist die Aufsicht auf die 
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit beschränkt. 
 

Artikel 95 

 
In den Gemeinden und Gemeindeverbänden muß das Volk eine Vertre-
tung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und 
geheimen Wahlen hervorgegangen ist. An die Stelle einer gewählten 
Vertretung kann nach Maßgabe des Gesetzes eine Gemeindeversamm-
lung treten. In Gemeindeverbänden, die nicht Gebietskörperschaften 
sind, kann das Volk auch eine mittelbar gewählte Vertretung haben.  
 


